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SCHIESSNACHWEIS 2011
Der Schiessnachweis gilt für:

· Hoch- und Niederjagd 2011
· Regulations- und Hegejagd 2011
· Winterjagd 2011/2012
· Gästepatent 2011
· Schweisshundeführerinnen und Schweisshunde-führer während den vorerwähnten Jagdzeiten, wenn eine Jagdwaffe mitgeführt wird.

Gesetzliche Grundlagen:

· Kantonales Jagdgesetz, Art. 9 Ziff. 4

· Kantonale Jagdverordnung, § 10, § 11 Ziff. 1 – 5



Name / Vorname:            
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	Waffennummer
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Schiessaufsicht
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Einschiessen der Jagdwaffe, Nachweis





Vor dem Einschiessen der Jagdwaffen ist die Haftpflicht�versicherung gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften abzuschliessen.





Vor Jagdbeginn haben Jagdausübende die Treffsicherheit zu üben und ihre Jagdwaffen ab dem 1. Mai bis zum Beginn der betreffenden Jagdart einzuschiessen. Der jährliche Schiess-nachweis ist eine Voraussetzung zur Jagdberechtigung.





Das Einschiessen der Jagdwaffe kann nur auf bewilligten Schiess�anlagen erfolgen. Wird die Jagdwaffe auf Jagd-Feldschiessplätzen im Kanton Nidwalden eingeschossen, sind die Einschiesszeiten zwei Tage zuvor von der Schiessaufsicht dem Amt beziehungsweise der Wildhüterin oder dem Wildhüter zu melden. Das Einschiessen kann auch an Jagdschiessen, auf Jagdparcours, in unterirdischen Schiessanlagen oder an offiziellen Übungsschiessen der Jägerorganisationen vorgenommen werden.





Für das Einschiessen gelten die folgenden Anforderungen:


1.) Kugel:	3 Schüsse auf eine Distanz von mindestens 


	100 Metern;


2.) Schrot:	5 Schüsse auf eine Distanz von höchstens


	35 Metern.





Der Nachweis des Einschiessens der Jagdwaffe ist mit dem vom Amt zur Verfügung gestellten Formular zu bestätigen und gilt nur dann als erfüllt, wenn das Formular von der Schiess�aufsicht sowie der Schützin oder dem Schützen unter�zeich�net ist. 








